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RS UVS Kärnten 1996/06/13 KUVS-
384/2/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1996

Rechtssatz

Gibt die Beschuldigte in ihrer Lenkerauskunft alternativ an, daß sie selbst das Fahrzeug am bekanntgegebenen Ort

abgestellt hat, andererseits jedoch mitteilt, daß eine in Italien wohnhafte Person das Fahrzeug am bekanntgegebenen

Ort abgestellt habe bzw diese Person die Auskunftsp6icht tre7e, kommt sie ihrer P6icht als Zulassungsbesitzerin zur

Auskunftserteilung nicht nach und verwirklicht das Tatbild des § 103 Abs 2 KFG.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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